
Information der Österreichischen Botschaft Peking                                                   
(Stand: Jänner 2008)                                               
 

Visum zur Teilnahme an einem Kongress / Konferenz 
Ein Schengen Visum berechtigt zu Reisen in alle „Schengener Staaten“ (Österreich, 
Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, 
Griechenland, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Ungarn, Tschechien, 
Slowakei, Polen, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland und Malta), sofern auf dem Visum 
nichts anderes vermerkt ist, für 1, 2 oder mehrere Einreisen. 
 
• Zuständige Botschaft ist die Botschaft jenes Staates, in dem ihr Hauptreiseziel liegt. 
• Für Antragsteller aus den chin. Provinzen SHANGHAI, JIANGSU, ZHEJIANG und ANHUI 

ist das Österreichische Generalkonsulat in Shanghai für die Ausstellung der Visa 
zuständig. Für alle restlichen die Österreichische Botschaft in Peking.  

• Antragsteller mit offiziellen Pässen (Diplomaten- und Dienstpässe, Passports for Public 
Affairs) beantragen ihr Visum in der Regel über das zuständige chin. 
Ministerium/Behörde. 

• Eine Bearbeitung des Visum-Antrages kann erst nach vollständiger Vorlage aller von der 
Behörde geforderten Unterlagen erfolgen. 

• Visaanträge sollten mindestens 3 Wochen vor Reisebeginn gestellt werden 
Die Geschäftszeiten der Visaabteilung der Österreichischen Botschaft sind Montag bis 
Freitag, 09:15 Uhr bis 11:30 Uhr. Visumsanträge sind (außer bei Antragstellern mit offiziellen 
Reisepässen, sh. oben) grundsätzlich persönlich einzubringen. Der Antragsteller hat die 
Möglichkeit, den Visumsantrag mit den erforderlichen Beilagen durch eine(n) 
bevollmächtigte(n) VertreterIn vorzulegen. In diesem Fall ist eine vom Antragsteller 
unterfertigte Vollmacht sowie die Kopie des Identitätsausweises des Vertreters / der 
Vertreterin vorzuweisen. Dessen ungeachtet behält sich die Botschaft das Recht vor, den 
Antragsteller zu einem späteren Zeitpunkt zu einem persönlichen Gespräch einzuladen.  

• Erforderliche Unterlagen: 
a) Antragsformular, in Block- oder Schreibmaschinenschrift vollständig wahrheitsgemäß 

ausgefüllt und durch den Antragsteller persönlich unterschrieben 
b) 2 aktuelle Passbilder (Farbfoto, ca. 3,5 x 4,5 cm, weißer Hintergrund) laut den ICAO 

Richtlinien, welche unter www.passbildkriterien.at genau beschrieben sind. 
c) Unterschriebener Reisepass, (inkl. Kopie des Passes) gültig mindestens 90 Tage 

nach Ablauf des beantragten Visums 
d) Bestätigung des Kongress-Sekretariats über erfolgte Anmeldung  
e) Arbeitgeberbestätigung: Position des Antragstellers, Adresse, Tel.- und 

Faxnummer/E-Mail Adresse des Arbeitgebers, Stempel, Unterschrift inkl. Name und 
Position des Unterzeichnenden. Dieses Firmenschreiben muss im Orig. vorgelegt 
werden.  

f) Je nach Art des Kongresses: Ausbildungsnachweise  
g) Firmenmäßig gefertigte Verpflichtungserklärung im ORIGINAL (Firmenstempel, 

Name und Unterschrift des Gefertigten)  
oder: Bestätigung einer international bekannten Firma, dass die Kosten für die Teilnahme 
am Kongress sowie für den Aufenthalt im Schengen-Raum übernommen werden  
oder: Nachweis eigener finanzieller Mittel  
h) Hotelreservierung für den Aufenthalt in Österreich 
i) Nachweis einer Reisekranken- und Unfallversicherung, aus der hervorgeht, dass alle 

Risken abgedeckt sind (Deckungssumme mindestens 30.000 Euro) 
j) Der Visawerber hat selbst geeignete Nachweise vorzulegen, dass er sich entweder 

bereits in einem westeuropäischen Land, Nordamerika, Australien oder Neuseeland 
aufgehalten hat und/oder  

k) er in China über Vermögen, Arbeit und nahe Familienangehörige (Ehefrau, mj. 
Kinder) verfügt, sodass die Wiederausreise aus den Schengen-Ländern als gesichert 
angenommen werden kann.  



Die Botschaft behält sich das Recht vor, in Einzelfällen zusätzliche Unterlagen zu verlangen. 
 
Gebühren: betragen € 60,--. Die Gebühr ist zahlbar in Renminbi YUAN gemäß aktuellem 
Umtauschkurs. Visaantragsformulare und Formulare für die Verpflichtungserklärung können 
von der Website der Botschaft (www.bmeia.gv.at/peking) herunter geladen werden bzw. sind 
bei der Botschaft kostenlos erhältlich. Die Botschaft behält sich das Recht vor, in Einzelfällen 
zusätzliche Unterlagen zu verlangen.  
 


